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Von Minister Heinz Matthes, 
Vorsitzender des Komitees 
derArbeiter-und-Bauern-Inspektion

Das Komitee der ABI hat für das 2. Halbjahr 
1967 als Hauptaufgabe der Arbeiter-und- 
Bauern-Inspektion festgelegt, zu kontrollieren, 
wie im ökonomischen System durch moderne 
Technologie und Produktionsorganisation eine 
höhere Effektivität der Grundmittel; insbeson
dere der hochproduktiven Technik, planmäßig 
angestrebt und durchgesetzt wird. Im Rahmen 
dieser Hauptaufgabe bereiten gegenwärtig die 
ABI-Kommissionen, Arbeiterkontrolleure, FDJ- 
Kontrollposten und weitere gesellschaftliche

Kontrollkräfte unter Führung der Parteiorga
nisationen eine Massenkontrolle im November 
1967 vor.

Neues Herangehen
Für den Erfolg dieser Kontrollen, ihren vor
wärtsdrängenden Einfluß zur Verwirklichung 
der Beschlüsse des VII. Parteitages und des 
2. ZK-Plenums, sind das richtige Herangehen 
und die sorgfältige Vorbereitung ausschlag
gebend. Es liegt in hohem Maße in der Hand der 
Parteiorganisationen und ihrer Leitungen, die 
große Kraft der gesellschaftlichen Kontrolle in 
den nächsten Wochen und Monaten wirkungs
voll, mit hoher Effektivität einzusetzen.
In den letzten Jahren konnten dank der Lei
stungen der Werktätigen in unserer Industrie, 
im Bau- und Verkehrswesen und auch in der 
Landwirtschaft umfangreiche Mittel für die An
schaffung und den Einsatz moderner Ausrüstun
gen verwandt werden. Aber an vielen Stellen 
ist es noch nicht gelungen, das technische Lei
stungsvermögen dieser Maschinen und Anlagen

Zur Kontrolle der Beschlüsse

Die Kontrolle der Beschlüsse ist 
ein wesentlicher Bestandteil wis
senschaftlicher Führungstätigkeit. 
Richtig organisierte Kontrolle 
sichert die Einheit von Beschluß 
und Durchführung. Lenin bezeich- 
nete die Kontrolle als eine 
grundlegende und hauptsächliche 
Aufgabe.

Voraussetzungen

Systematische Kontrolle der 
Durchführung der Beschlüsse ist 
eines der wichtigsten Erforder
nisse für die richtige Führungs
tätigkeit jeder Grundorganisa
tion. Die Kontrolle wird erleich
tert, wenn die Beschlüsse

1. klar und für jeden verständ
lich formuliert sind,

2. von den ZK-Beschlüssen aus
gehen und die jeweiligen Be
dingungen der Grundorgani
sation berücksichtigen,

3. konkrete, meßbare Aufgaben 
stellen, die auf das Wesent
lichste orientieren,

4. die Verantwortlichkeit genau 
festlegen,

5. realisierbare Termine enthal
ten,
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